
 

 

 

 
Suisseculture  

Kasernenstrasse 23  

CH-8004  Zür ich  

T +41 43 322 07 30  

E  info@suisseculture.ch  

w suisseculture.ch  

Suisseculture gehören folgende Verbände und Organisationen an:  AdS - Autorinnen und Autoren der Schweiz; 

ARF/FDS – Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz; assitej – Verband theater für junges publikum; dansesuisse – 

Berufsverband der Schweizer Tanzschaffenden; Fondation SUISA; impressum - Die Schweizer Journalistinnen; Pro 

Cirque; ProLitteris; ProLitteris - Fürsorge-Stiftung; SBf - Schweizer Berufsfotografen; SBKV, Schweizerischer 

Bühnenkünstlerverband; SGBK, Schweizerische Gesellschaft Bildender Künstlerinnen; SIG - Schweizerische 

Interpretengenossen-schaft; SMV - Schweizerischer Musikerverband; SONART – Musikschaffende Schweiz; STFG – 

Schweizerische Trickfilmgruppe; SSA - Société Suisse des Auteurs; SSM - Schweizer Syndikat Medienschaffender; 

ssfv – schweizer syndikat film und video; ssrs - syndicat suisse romand du spectacle; syndicom – Gewerkschaft 

Medien und Kommunikation; SUISA; SUISSIMAGE; t. Theaterschaffende Schweiz; USPP - Union Suisse des 

Photographes Professionnels; VISARTE – Berufsverband visuelle Kunst Schweiz;  vfg - Vereinigung fotografischer 

GestalterInnen 

 

Appell zur Sommersession: Die Kulturbranche 

braucht jetzt die Unterstützung des Parlaments! 

Zum Beginn der Sommersession wendet sich die Kulturbranche der Schweiz an das 

Parlament. Wir brauchen weiterhin die Unterstützung des Bundes und der Kantone. 

Deshalb zählen wir auf Sie, und darauf, dass der speziellen Situation der 

Kulturschaffenden und Kulturunternehmen in dieser vorsichtigen Öffnungsphase 

Rechnung getragen wird, mit Werkzeugen, die die Bedürfnisse unserer Bereiche auch 

tatsächlich erfassen! Ohne den Teufel an die Wand zu malen, stellen wir fest: «Ohne 

Unterstützung stirbt die kulturelle Vielfalt in der Schweiz». Häufig ist man sich nicht 

bewusst, dass die Kreativbranche, zu der auch der Kulturbereich gehört, mind. 22 Mrd. 

CHF Bruttowertschöpfung erzielt. Gemäss Kulturstatistik des Bundes waren in der Kultur- 

und Kreativwirtschaft im Jahr 2013. 

• mehr als 275'000 Personen in rund 71'000 Betrieben beschäftigt. Das sind 

über 10.9% aller Betriebe und  

• der Anteil der Beschäftigten an der Gesamtwirtschaft ist mit 5.5% ist 

vergleichbar mit dem Anteil der Finanz- oder der Tourismusbranche.  

• Die Kultur- und Kreativwirtschaft generiert einen Gesamtumsatz von rund 70 

Milliarden Franken und erzielt damit eine enorme direkte und indirekte 

Wertschöpfung. 

Neben der volkswirtschaftlichen Bedeutung kommt der Schweizer Kultur- und 

Kreativwirtschaft aber auch ein enormer gesamtgesellschaftlicher Stellenwert zu. 

Wir fordern keine Sonderbehandlung! Aber wir brauchen Massnahmen, welche die 

besondere Situation der Kultur berücksichtigen. Der Kulturbranche, den mit ihr 

verbundenen Unternehmen sowie Künstler*innen wurde Ende Februar durch das 

Veranstaltungsverbot als Erste die Existenzgrundlage entzogen. Die Medienkonferenz des 

Bundesrates vom 20. Mai 2020 hat bestätigt, dass sie auch die letzte Branche ist, die den 

Weg zurück in die Normalität finden wird. Die wirtschaftlichen Auswirkungen im 

Kulturbereich werden erst nach und nach sichtbar. Die nahe Zukunft bleibt für das ganze 

«Ökosystem Veranstaltung» eine riesige Herausforderung, von den mittel- und 

langfristigen Folgen ganz zu schweigen. Die Kulturschaffenden werden die Auswirkungen 

auf lange Zeit spüren und deren soziale Not ist daher unbedingt zu verhindern.  

  



 

  

Die notwendigen Massnahmen auf einen Blick: 

1. Der Corona Erwerbsersatz für Selbständige muss weiterführt und das System so 

angepasst werden, dass einerseits ein Mindestbetrag garantiert wird, und 

andererseits Betriebszulagen gesprochen werden können. Das ist ein System analog 

zum Militärpflichtersatz, und die Betriebszulagen sollen es den vielen 

Einzelunternehmer*innen ermöglichen, nicht nur knapp zu überleben, sondern auch 

ihre Geschäftsstrukturen zu erhalten, damit es nach der Krise weitergehen kann. 

Diese Fortsetzung soll so lange dauern, bis wieder Normalbetrieb herrscht in der 

Veranstaltungsszene. 

 

2. Die Kurzarbeit für Kultur-Unternehmen soll weitergeführt werden, bis wieder 

Normalbetrieb herrscht. Sie soll weiterhin auch für Personen in arbeitgeberähnlicher 

Stellung sowie für mitarbeitende Ehegatten oder eingetragene Partner*innen gelten, 

denn sonst fallen eine grosse Zahl Direktbetroffene durch die Maschen. Dazu zählen 

auch Kulturschaffende und Kulturunternehmen, die sich als juristische Personen 

organisieren, viele Labels, Agenturen, Verlage, Veranstalter, Dienstleister, Zulieferer 

usw. Bei ihnen allen hängen ihre primären Einnahmemöglichkeiten direkt von den 

Auftrittsmöglichkeiten ihrer Künstler*innen ab. Der Bundesrat hat am 20. Mai 

bekannt gegeben, dass der Anspruch auf Kurzarbeit für Personen in 

arbeitgeberähnlicher Stellung per Ende Mai eingestellt werden soll. Dieser Entscheid 

ist nicht nachvollziehbar und muss rückgängig gemacht werden.  

 

3. Nothilfe für Kulturschaffende und Ausfallentschädigung sollen bis zum 

Normalbetrieb weitergeführt werden (COVID-Kultur). Das Budget muss, wenn es 

ausgeschöpft ist, aufgestockt werden. Erfreulicherweise sind diese Massnahmen, die 

von Suisseculture Sociale und den Kantonen ausgerichtet werden, bereits bis am 20. 

September verlängert worden. Es zeigt sich schon heute, dass die bisher zur 

Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen. Hier sind Bund und Kantone in der 

Verantwortung, die nötigen Beträge zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich nicht 

um eine Gewinnsicherung, sondern um die Aufrechterhaltung der Lebensgrundlage 

der Kulturschaffenden und Kulturunternehmen sowie ihrer Strukturen. Der 

Medianlohn von professionellen Kulturschaffenden betrug 2016 40'000 CHF im Jahr.1  

 

  

 

1) Quelle: Suisseculture Sociale, 
http://www.suisseculturesociale.ch/fileadmin/docs/1611_SCS_Umfrage_Einkommen_und_soziale_Sicherheit_Kunstschaffend
e.pdf 

 

http://www.suisseculturesociale.ch/fileadmin/docs/1611_SCS_Umfrage_Einkommen_und_soziale_Sicherheit_Kunstschaffende.pdf
http://www.suisseculturesociale.ch/fileadmin/docs/1611_SCS_Umfrage_Einkommen_und_soziale_Sicherheit_Kunstschaffende.pdf


 

  

4. Ebenso ist sicherzustellen, dass alle Berechtigten die Gesuche um 

Ausfallentschädigungen stellen können. Die aktuelle Regelung, die nur formell 

selbstständigerwerbenden Kulturschaffenden den Zugang ermöglicht, schliesst eine 

grosse Betroffenengruppe aus. Gerade hier wird ersichtlich, dass die Kulturbranche 

deutlich komplexer ist als viele andere Branchen. Die kulturelle Vielfalt bedingt auch 

vielfältige Unterstützungsleistungen, welche sehr flexibel sein müssen. 

 

5. Schliesslich ist die Nothilfe für Kulturschaffende via Suisseculture Sociale auch 

längerfristig zu sichern. Es ist absehbar, dass die Folgen der Coronakrise bei 

zahlreichen Kulturschaffenden kultursystembedingt erst verzögert eintreten und 

damit noch über mehrere Jahre existentiell spürbar bleiben. Daher ist zu erwarten, 

dass die Anzahl Fälle Kulturschaffender in existenzieller Not höher als vor Corona 

bleiben werden. Nothilfe für Härtefälle soll deshalb finanziell längerfristig gesichert 

werden, damit professionelle Kulturschaffende nicht aufgrund mittelbarer 

Auswirkungen der Coronakrise in die Sozialhilfe abdriften. 

All diese Anliegen haben wir seit Beginn der Corona-Krise wiederholt bei den 

verantwortlichen Behörden deponiert. Durchgedrungen sind wir damit nur sehr 

beschränkt. Deshalb hoffen wir nun auf Verständnis und Unterstützung aus dem 

Parlament. 

Wir bitten Sie bei folgendem Geschäft im Sinne der Kulturbranche zu stimmen:  

➢ NR 3.6.2020 20.042 Voranschlag 2020, Nachtrag IIa 

➢ SR 4.6.2020 3.306 Bundesamt für Kultur 

A290 0109 Covid-Ausfallentschädigung für Kulturunternehmen 

und Kulturschaffende 

   A290 0111 Covid-Kulturvereine im Laienbereich 

 

➢ Bei der Ausfallentschädigung liegt ein Streichungsantrag vor. Bitte lehnen Sie ihn 

ab, er würde die kulturelle Vielfalt in der Schweiz zerstören. Denn wir gehen sogar 

eher davon aus, dass dieser Betrag nicht ausreichen wird. 

 

Wir empfehlen Ihnen die Zustimmung zu diesen Motionen:  

 

- 20.3466 Motion Kurzarbeitsentschädigung weiterführen 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203466 

- 20.3467 Motion Erwerbsersatz für direkt und indirekt betroffene 

Selbstständigerwerbende weiterführen 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203467 

- 20.3170 Motion Gezielte Unternehmenssanierungen statt Konkurswelle 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203170 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203466
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203467
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203170


 

  

Weshalb dieser dringliche Appell zum Beginn der Sommersession? 

«Wir lassen euch nicht im Stich», hat der Bundesrat zu uns gesagt, als im März die 

gesamte Veranstaltungsbranche geschlossen wurde. Damit standen tausende 

Kulturschaffende und Kulturunternehmen von einem Tag auf den anderen ohne 

Einkommen und Arbeit da. In den vergangenen Monaten ist der Bund mit seinen 

Massnahmen bis auf wenige Ausnahmen grundsätzlich zu dieser Aussage gestanden. 

Doch die vielen ungeklärten Details führen dazu, dass viele Akteure doch durch die 

Maschen fallen. Leider zeigte sich bald, dass die Verwaltungsbehörden in den Bereichen 

Wirtschaft und Kultur nicht bereit waren, die Kultur- und Veranstalterverbände wirklich in 

die Planung ihrer Massnahmen und deren Umsetzung einzubeziehen. Die notfallmässig 

gebildete Taskforce «Corona Massnahmen Kultur» ist der Ansprechpartner, welcher die 

betroffenen Kreise vereint. Nicht nur wurden wir wiederholt vor vollendete Tatsachen 

gestellt, auch unsere wiederholten Nachfragen wurden oft nicht oder mit grosser 

Verzögerung beantwortet.  

Das Resultat dieser mangelnden Kommunikation sind verunsicherte Kulturschaffende 

und -veranstalter, die einerseits dem Willen zu Hilfe vertrauen wollten, andererseits in der 

Praxis feststellen müssen, dass sie im System der Corona-Hilfe nicht vorkommen. Wir 

brauchen Lösungen, wenn es dem Bund ernst ist mit der Ansage, die kulturelle Vielfalt in 

der Schweiz erhalten zu wollen. Ein paar Beispiele: 

• Kulturschaffende, die weder fest angestellt noch formell selbstständigerwerbend 

sind (sog. Freischaffende). 

• Kulturschaffende, die sich als Unternehmen organisiert haben und deshalb als 

«gewinnorientiert» eingestuft werden.  

• Zahlreiche Kulturschaffende die in ihrer eigenen GmbH arbeiten, können nicht als 

Selbstständige Erwerbsersatz beantragen. Sie sollen nun auch keine 

Kurzarbeitsentschädigung mehr erhalten. Ein selbstständiger 

Veranstaltungstechniker kann weiter EO erhalten, aber ein 

Veranstaltungstechniker in seiner Ein-Mann-GmbH erhält keine KAE mehr? Das 

geht nicht auf. 

• Die Kulturbranche hat in der Regel stark variierende Einkommen. Beim 

Erwerbsersatz nur das letzte Jahr als Basis zu nehmen zeigt deshalb ein falsches 

Bild.  

• Beispiel Buchbranche: Buchmessen und Festivals sind abgesagt: Kontaktpflege, 

die zentral wichtig ist, ist damit nicht möglich. Auswirkungen werden wie 

berücksichtigt? 

• Betriebe im Bereich der kulturellen Bildung (z.B. private Musik-, Tanz-, Theater- und 

Kunstschulen) wurden aus den Massnahmen des Bundes für die Kultur 

ausgeschlossen und sind in ihrer Existenz bedroht. 

  



 

  

Mit der vorsichtigen Öffnung beginnt nun eine neue Phase, und sie beginnt für uns wenig 

ermutigend: Auch hier wurde die Chance vergeben, die Branchenspezialist*innen und ihr 

Know-How rechtzeitig einzubeziehen und gemeinsam realistische Öffnungsrichtlinien zu 

erarbeiten. Richtlinien, welche die kulturelle Vielfalt berücksichtigen und die Branche aus 

ihrer Dauerverunsicherung geholt hätten, die seit dem Lockdown besteht.   

Deshalb wiederholen wir den Appell: Unterstützen Sie die Kulturbranche. Sie leisten 

damit einen wichtigen Beitrag, damit die kulturelle Vielfalt in der Schweiz nicht zerstört 

wird. Helfen Sie uns, dafür zu sorgen, dass der Einbezug der Branche und ihrer 

Spezialist*innen deutlich verbessert wird. Wir brauchen dringend eine regelmässige 

Kommunikation mit den zuständigen Bundesämtern BAK, SECO und BSV auf Augenhöhe. 

Das ist keine Sonderbehandlung, sondern eine Gleichbehandlung, wie sie bei anderen 

Branchen, z.B. Tourismus oder Landwirtschaft, schon lange üblich ist. 

Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Unterstützung. Für Auskünfte zu diesen Themen 

und Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Für die Taskforce «Corona Massnahmen Kultur»  

Rosmarie Quadranti, Präsidentin Cultura und Schweizer Musikrat 

Alex Meszmer, Geschäftsleiter Suisseculture 

Sandra Künzi, Präsidentin t. -Theaterschaffende Schweiz 

Christoph Trummer, Politische Leitung SONART- Musikschaffende Schweiz 

Stefan Breitenmoser, Geschäftsführer Swiss Music Promoters Association SMPA 

 

Für Rückfragen:  

Sandra Künzi, Präsidentin t. -Theaterschaffende Schweiz, 076 338 23 43, sandra.kuenzi@tpunkt.ch 

Christoph Trummer, Politische Leitung SONART- Musikschaffende Schweiz, 078 737 01 73 

christoph.trummer@sonart.swiss 

  

mailto:sandra.kuenzi@tpunkt.ch
mailto:christoph.trummer@sonart.swiss


 

  

Im Namen folgender Verbände, ihrer Mitgliedsorganisationen und Mitglieder 

 

Suisseculture - Dachverband der Kulturverbände 

Suisseculture Sociale 

SMR - Schweizer Musikrat 

Cultura - Interessenverbände Schweizer Kulturinstitutionen 

Petzi - Dachverband der Musikclubs und Festivals 

SBCK- Schweizer Bar und Clubkommission 

SMPA - Swiss Music Promoters Association (Professionelle Schweizer Konzert-, Show- und 

Festivalveranstalter) 

Action Intermittence 

MMFSuisse - MusicManagersForum Schweiz 

orchester.ch - Verband Schweizerischer Berufsorchester 

 


